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Rechtsgrundlagen

Bundeskindergeldgesetz (BKGG)
Einkommensteuergesetz (EStG)

Allgemeines

Kindergeld erhalten Berechtigte für Kinder, die im eigenen Haushalt leben und das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Nach dem 18. Lebensjahr werden
Kinder dann noch berücksichtigt, wenn sie

sich in einer Schul- oder Berufsausbildung befinden oder
sich in einer Übergangszeit zwischen zwei Ausbildungsabschnitten von höchstens 4 Monaten befinden oder
eine Berufsausbildung mangels Arbeitsplatzes nicht beginnen oder fortsetzen können oder
ein freiwilliges soziales Jahr oder ein freiwilliges ökologisches Jahr leisten oder
als Arbeitslose in Deutschland der Arbeitsvermittlung zur Verfügung stehen oder
wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung außerstande sind, sich selbst zu unterhalten.

Kindergeld wird nur nach Antragstellung durch den Berechtigten gewährt. Eine rückwirkende Gewährung erfolgt längstens für 6 Monate. Kindergeldempfänger
sind verpflichtet, jede Veränderung ihrer Verhältnisse und die ihrer Kinder unverzüglich der Familienkasse mitzuteilen.

Änderung der Zuständigkeit für die Gewährung des Kindergeldes

Die Festsetzung und Zahlung des Kindergeldes nach dem Einkommenssteuergesetz (EStG) erfolgt für die Bediensteten des Freistaates Thüringen bisher durch die
Landesfamilienkasse beim Thüringer Landesamt für Finanzen.

Ab dem 1. Oktober 2020 wird die Kindergeldbearbeitung von der Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit wahrgenommen. Weitere Informationen finden Sie
hier:

Informationen für Kindergeldberechtigte des öffentlichen Dienstes (/fileadmin/user/uni/Uni_intern/HENRI/b/Kindergeldinfo.pdf?type=98)

Aktuelle Informationen zum Kindergeld (https://tlf.thueringen.de/landesbedienstete/kindergeld/)

Familienkasse (https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder)

Formulare, Anträge, Merkblätter (https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/downloads-kindergeld-kinderzuschlag)
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